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Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs: 

https://baer-wolf-luchs.at/verbreitungskarten/wolf-verbreitung 

 

2.) Entscheidungsgrundlagen zur Anwendung der Steirischen Wolfsverordnung, insbesondere zu Aus-

nahmen vom Schutzstatus? 

 

Grundlage für die Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Dezember 2023 über die Aus-

nahme vom Verbot des absichtlichen Fanges, der absichtlichen Störung und der absichtlichen Tötung von 

Wölfen (Canis lupus) sowie die Umstände der Ausnahme bildet die FFH-Richtlinie. Vgl. dazu auch die Ant-

wort auf Frage 3. 

 

3.) Nachweise über die Prüfung gelinderer Mittel vor eventuellen Entnahmeentscheidungen? 

 

Die Umstände der Ausnahme (inkl. die Prüfung gelinderer Mittel) sind in der Verordnung der Steiermärki-

schen Landesregierung vom 7. Dezember 2023 über die Ausnahme vom Verbot des absichtlichen Fanges, 

der absichtlichen Störung und der absichtlichen Tötung von Wölfen (Canis lupus) geregelt. 

 

Im Anhang wird Ihnen das Landesgesetzblatt (LGBl Nr. 109/2023) inklusive der erläuternden Bemerkungen 

sowie Anlagen übermittelt. 

 

4.) Wissenschaftliche Expertisen, beteiligte Fachstellen und Gutachten, die in Entscheidungsprozesse 

einfließen? 

 

Grundlage für die Erstellung einer derartigen Verordnung ist ausschließlich die FFH-Richtlinie. 

 

5.) Aufstellung aller Maßnahmen gegenüber Wölfen seit 2015?  

 

Monitoringbericht der Steiermark: 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/12835390_164883929/3de8d004/20251013_Moni-

toringbericht%20zum%20Wolf%20in%20der%20Steiermark.pdf 
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6.) Darstellung, wie die Steirische Wolfsverordnung mit der FFH-Richtlinie und dem EuGH-Urteil vom 

11.07.2024 rechtskonform umgesetzt wird? 

 

Das genannte Urteil wurde nach Erlassung der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. 

Dezember 2023 über die Ausnahme vom Verbot des absichtlichen Fanges, der absichtlichen Störung und der 

absichtlichen Tötung von Wölfen (Canis lupus) veröffentlicht und fand daher bisher keine Anwendung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Steiermärkische Landesregierung 
Der Abteilungsleiter-Stellvertreter i.V. 
 
Mag. Gerhard Rupp 
(elektronisch gefertigt) 
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